Mustervertrag Kommanditgesellschaft 

Vertragsmuster zur Bargründung betr. eine KG mit einem Komplementär und zwei Kommanditisten 

Zwischen:

1.  Namen/Anschrift und.....

2.  

3.  

wird folgender Vertrag geschlossen: 

§ 1 Rechtsform, Firma, Sitz 

(1) Die Gesellschaft ist eine Kommanditgesellschaft und führt die ( Namen ). 

(2) Sitz der Gesellschaft ist ( Ort ). 

§ 2 Gegenstand der Gesellschaft 

(1) Gegenstand der Gesellschaft ist die Entwicklung...................... 

(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, Grundstücke zu erwerben, zu bebauen, zu vermieten und zu veräußern. 

Sie ist weiter berechtigt, ähnliche Geschäftszweige zu eröffnen, Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art zu 

erwerben, sich daran zu beteiligen sowie Zweigniederlassungen zu eröffnen. 

§ 3 Beginn der Gesellschaft, Geschäftsjahr 

(1) Die Gesellschaft beginnt im Außenverhältnis mit der Eintragung im Handelsregister.  Einer vorherigen Geschäftsaufnahme stimmen die Kommanditisten nicht zu. 

(2) Die Gesellschaft beginnt im Innenverhältnis am .............. Bis zum Beginn im Außenverhältnis ist 

der persönlich haftende Gesellschafter verpflichtet, die Geschäfte im eigenen Namen, aber für Rechnung der Gesellschaft zu führen. 

§ 4 Dauer der Gesellschaft, Kündigung 

(1) Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer abgeschlossen. 

(2) Eine ordentliche Kündigung der Gesellschaft ist bis zum ausgeschlossen. Danach ist 

eine Kündigung zum Schluss jedes .......... Geschäftsjahres zulässig. 

(3) Die Kündigungsfrist beträgt ein Jahr. Sie bedarf zu ihrer Wirksamkeit einer schriftlichen Erklärung gegenüber der Gesellschaft. 

(4) Kündigt ein Gesellschafter, so scheidet  er aus der Gesellschaft aus. Diese  wird mit den verbleibenden Gesellschaftern fortgesetzt. Verbleibt nur noch ein Gesellschafter, ist er berechtigt, das Handelsgeschäft unter Übernahme sämtlicher Aktiva und Passiva und ohne vorherige Liquidation fortzuführen. 

(5) Kündigt ein Gesellschafter und ist die Kündigungsfrist abgelaufen, wenn die übrigen Gesellschafter von der Kündigung Kenntnis erlangen, sind sie berechtigt, sich innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis von der Kündigung dieser anzuschließen. 

(6) Scheidet der einzig persönlich haftende Gesellschafter durch Kündigung aus, so sind die verbleibenden Gesellschafter berechtigt, die Stellung eines persönlich haftenden Gesellschafters zu übernehmen oder von den Mitgesellschaftern die Gründung einer Komplementär-GmbH zu verlangen. 

§ 5 Gesellschafter, Kapitalanteile und Einlagen 

(1) Gesellschafter sind Herr ............. als persönlich haftender Gesellschafter (Komplementär) und Herr ............ sowie Herr .......... als Kommanditisten. 

(2) Die Gesellschaft hat ein Festkapital von ............., an dem die Gesellschafter je ein Drittel beteiligt sind. Der feste Kapitalanteil beträgt somit für jeden Gesellschafter ........... und ist für die Beteiligung am Gesellschaftsvermögen maßgebend. 

(3) Das Festkapital wird von ......... Gesellschaftern mit .............. als Gesellschaftereinlagen aufgebracht. 

Die Beträge sind bis zum ..........auf das Geschäftskonto der Gesellschaft (Kontoangabe) zu über-

weisen. 

(4) Der Betrag von .......... ist zugleich die Hafteinlage der Kommanditisten ( Name/en ).

(5) Die Gesellschafter sind weder berechtigt noch verpflichtet, ihre Einlage zu erhöhen. 

§ 6 Gesellschafterkonten 

(1) Die Einlagen sind auf einem festen Kapitalkonto I zu verbuchen, das für jeden Gesellschafter einzurichten ist. 

(2) Für die Verbuchung von Verlusten  ist ein  Verlustvortragskonto für jeden Gesellschafter einzurichten. Buchungen auf diesem Konto werden durch spätere Gewinne wieder ausgeglichen. 

(3) Für alle Gesellschafter ist ein gemeinsames gesamthänderisch gebundenes Rücklagenkonto zu eröffnen, an dem die Gesellschafter im Verhältnis der Kapitalkonten I beteiligt sind. Auf diesem Konto  wird der im Rahmen der Gewinnverteilung (§ 14) in die Rücklage einzustellende Betrag verbucht. 

(4) Alle übrigen Beträge wie Entnahmen, Zinsen oder nicht zum Verlustausgleich benötigte Gewinne sind auf einem für jeden Gesellschafter zu eröffnenden Kapitalkonto II zu verbuchen. 

(5) Die Salden der Kapitalkonten II sind zu verzinsen. Der Zinssatz entspricht dem Basiszinssatz im Jahresdurchschnitt. Die Zinsen werden nur am Jahresende errechnet und dem Kapitalkonto II zu- bzw. abgeschrieben. 

§ 7 Geschäftsführung 

(1) Der persönlich haftende Gesellschafter ist zur Geschäftsführung allein berechtigt und verpflichtet. 

(2) Folgende Geschäfte bedürfen der vorherigen Zustimmung aller Gesellschafter: 

(a) der Erwerb und die Veräußerung von Unternehmen; 

(b) die Erteilung  von Bürgschaften und Sicherheiten über mehr als ................... 

(c) der Erwerb, die Veräußerung  und die  Belastung  von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (Erbbaurechten); 

(d) Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft und dem persönlich haftenden Gesellschafter; 

(e) die Erteilung und der Widerruf von Prokuren und Handlungsvollmachten; 

(f)  der Erwerb, die  wesentliche Erweiterung sowie Veräußerung von Beteiligungen im Verkehrswert von mehr als ....................

(g) die Neuaufnahme oder Aufgabe von Betätigungsfeldern, soweit dies nicht  ohnehin eine Änderung  des Unternehmensgegenstandes ist; 

(h) alle sonstigen Geschäfte,  die über den gewöhnlichen Betrieb des Handelsgewerbes der Gesellschaft 

hinausgehen. 

(3) Der geschäftsführende Gesellschafter hat  in den  Angelegenheiten der Gesellschaft die  Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes zu beachten. Schadensersatzansprüche verjähren in ....... Jahren. 

§ 8 Vertretung 

Die Gesellschaft wird durch den persönlich haftenden Gesellschafter allein vertreten, der von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit ist. 

§ 9 Informations- und Überwachungsrechte 

(1) Jeder Kommanditist  ist  berechtigt, von dem geschäftsführenden Gesellschafter Auskunft über  die Lage der Gesellschaft insgesamt und über einzelne Geschäfte zu verlangen. 

(2) Er ist berechtigt, jederzeit Einsicht in den Jahresabschluss sowie Bücher und Papiere der Gesellschaft zu nehmen. Er ist berechtigt, dieses Recht durch einen zur Berufsverschwiegenheit verpflichteten Angehörigen der freien Berufe wahrnehmen zu lassen, ohne selbst anwesend sein zu müssen. Die Kosten des Beraters trägt die Gesellschaft. 

(3) Das außerordentliche Überwachungsrecht nach § 166 Abs. 3 HGB bleibt unberührt. 

§ 10 Wettbewerbsverbot 

(1) Sämtliche Gesellschafter unterliegen während ihrer Zugehörigkeit zu der Gesellschaft sowie dem auf das Ausscheiden folgenden Jahr einem Wettbewerbsverbot in dem Geschäftszweig der Gesellschaft. 

(2) In dem Jahr nach dem Ausscheiden aus der Gesellschaft erhält der persönlich haftende Gesellschafter eine Karenzentschädigung in Höhe der hälftigen Tätigkeitsvergütung nach § 13 Abs. 1 dieses Vertrages. Die Entschädigung ist am Anfang jedes Monats fällig. Ein anderweitiger Erwerb ist anzurechnen und der Gesellschaft unverzüglich anzuzeigen. 

§ 11 Urlaub, Gesellschafterversammlung 

(1) Der persönlich haftende Gesellschafter hat Anspruch auf ...... Wochen Urlaub im Jahr. Er hat den Urlaub so zu legen, dass die Belange der Gesellschaft möglichst wenig beeinträchtigt werden. Nicht genommener Urlaub ist abzugelten. 

(2) Die Gesellschafterversammlung ist in den Fällen zuständig, in denen nach Gesetz oder Gesellschaftsvertrag ein Gesellschafterbeschluss  zu fassen ist. Darüber hinaus nimmt  sie den  Jahresabschluss sowie die Erläuterungen des persönlich haftenden Gesellschafters zur Kenntnis. 

(3) Die ordentliche Gesellschafterversammlung findet in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres statt, frühestens aber nach Feststellung das Jahresabschlusses. 

(4) Jeder Gesellschafter ist berechtigt, die Einberufung einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung zu  verlangen. Der persönlich haftende Gesellschafter ist dazu  verpflichtet, wenn es das Interesse der Gesellschaft erfordert. 

(5) Die Gesellschafterversammlung wird von dem persönlich  haftenden Gesellschafter unter Beachtung einer Ladungsfrist von  vier Wochen einberufen. Die schriftliche Ladung soll Ort und Zeit der Versammlung sowie eine Tagesordnung enthalten. Die Versammlung soll in den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfinden. Nach Zustellung der Ladung hat jeder Gesellschafter innerhalb von vierzehn Tagen das Recht, eine Ergänzung der Tagesordnung zu verlangen. Von dieser Ergänzung hat die Gesellschaft den übrigen Gesellschaftern unverzüglich Mitteilung zu machen. Eine nicht ordnungsgemäß geladene Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig,  wenn alle Gesellschafter anwesend sind und einer Beschlussfassung nicht widersprechen. 

(6) Eine Vertretung in der Gesellschafterversammlung und der Beschlussfassung ist unzulässig. Jeder Gesellschafter ist aber berechtigt, auf Kosten der Gesellschaft einen Angehörigen der rechts- und steuerberatenden Berufe als Beistand beizuziehen. 

(7) Der persönlich haftende Gesellschafter führt den Vorsitz. Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn sämtliche Gesellschafter selbst oder vertreten durch ihren gesetzlichen Vertreter anwesend sind. 

Ist die Gesellschafterversammlung beschlussunfähig, ist innerhalb von zehn Tagen  unter Beachtung  einer Ladungsfrist von zwei Wochen eine neue Gesellschafterversammlung einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden beschlussfähig ist. 

(8) Abgestimmt wird durch Aufhebung der Hand, falls nicht ein Gesellschafter schriftliche Abstimmung beantragt. 

(9) Je volle ................ auf den Kapitalkonten I gewähren eine Stimme. 

(10) Beschlüsse bedürfen einer Mehrheit  von .... der abgegebenen Stimmen. Enthaltungen gelten  als nicht abgegebene Stimmen. Gesellschafter können gegen ihren Willen nicht zur Erhöhung ihrer Pflicht- oder Hafteinlage gezwungen werden.  

(11) Gesellschafter sind in eigenen Angelegenheiten von der Beschlussfassung ausgeschlossen. 

(12) Der persönlich haftende Gesellschafter hat ein Protokoll zu erstellen, in das die Namen der anwesenden Gesellschafter sowie der wesentliche Inhalt der gefassten Beschlüsse aufzunehmen sind. Das Protokoll ist innerhalb von vierzehn Tagen nach der Gesellschafterversammlung den Gesellschaftern zuzusenden. Es gilt als genehmigt, wenn nicht innerhalb von zehn Tagen nach Zusendung ein Gesellschafter schriftlich gegenüber der Gesellschaft widerspricht. 

(13) Die Nichtigkeit von Beschlüssen kann nur innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten seit Zustellung des Protokolls durch gerichtliche Klage geltend gemacht werden. 

(14) Sämtliche  Fristen werden  durch den Poststempel gewahrt;  Formerfordernisse  sind zu  beachten, da andernfalls die Handlung unwirksam ist (konstitutiver Charakter der Form). 

§ 12 Jahresabschluss 

(1) Der persönlich  haftende Gesellschafter ist verpflichtet,  innerhalb von sechs Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres den Jahresabschluss (Bilanz und Gewinn- und  Verlustrechnung) nach handelsrechtlichen Grundsätzen aufzustellen. 

(2) Die nach diesen Grundsätzen aufgestellte Bilanz  ist maßgeblich für die Gewinn- und Verlustverteilung nach § 13 dieses  Vertrages. Sollte sich  zum Zwecke der steuerlichen Gewinn-ermittlung eine  zwingende Abweichung von der Handelsbilanz ergeben, ist Letztere für die Gewinn- und Verlustverteilung maßgeblich. 

(3) Der persönlich  haftende Gesellschafter ist im Rahmen ordnungsgemäßer Geschäftsführung berechtigt, sämtliche Möglichkeiten zur Bildung bzw. Erhaltung von stillen Reserven auszunutzen. Sofern sich aufgrund einer steuerlichen Außenprüfung Änderungen der  Bilanzansätze  und der Jahresergebnisse ergeben, sind die veränderten Bilanzansätze im Innenverhältnis erst in dem auf die Außenprüfung folgenden Geschäftsjahr maßgebend. Eine Änderung der Jahresergebnisse findet im Innenverhältnis keine Berücksichtigung mehr. 

Anfallende zusätzliche Steuern trägt die Gesellschaft. 

(4) Der Jahresabschluss wird durch  den  Steuerberater der Gesellschaft geprüft. Er ist  im Innenverhältnis festgestellt, wenn ihn der persönlich haftende Gesellschafter und der Steuerberater unterzeichnet haben. 

(5) Der festgestellte Jahresabschluss ist allen Gesellschaftern  zuzusenden  und  in der ordentlichen Gesellschafterversammlung von  dem persönlich haftenden Gesellschafter  zu erläutern und  zur  Aussprache  zu stellen. 

§ 13 Gewinn- und Verlustverteilung 

(1) Die Tätigkeit des persönlich haftenden Gesellschafters wird auch in den Verlustjahren mit einem Vorabgewinn in Höhe von 100 000 
 entgolten. Alle drei Jahre ist von den Gesellschaftern über eine Anpassung der Tätigkeitsvergütung an die Entwicklung der allgemeine Lebenshaltungskosten zu verhandeln. 

(2) Die Übernahme der persönlichen Haftung wird dem persönlich haftenden Gesellschafter mit einer Haftungsprämie in Höhe von 10 000 
 auch in Verlustjahren entgolten. 

(3) Erwirtschaftet  die Gesellschaft einen  Bilanzgewinn abzüglich Tätigkeitsvergütung und  Haftungsprämie von mehr als 100 000 
, erhält der persönlich haftende Gesellschafter eine Tantieme in Höhe von 5 % dieses Gewinns. Bei mehr als 500 000 
 Gewinn steigt  die Tantieme auf 10 %, bei mehr als 1 000 000 
 auf 15 % des Gewinns. 

(4) Die Hälfte des danach verbleibenden Gewinnes ist in die Rücklage einzustellen und auf dem Rücklagenkonto (§ 6 Abs. 3) zu verbuchen. Danach sind Zinsen auf den Kapitalkonten II gutzuschreiben. 

(5) Der dann verbleibende Gewinn ist entsprechend dem Verhältnis der festen Kapitalkonten zu verteilen. Mit diesen Gewinnanteilen sind zunächst die Verlustvortragskonten auszugleichen. Der Rest ist den Kapitalkonten II zuzuschreiben. 

(6) Wird ein Bilanzverlust erwirtschaftet, so erhöht sich dieser durch die gewinnunabhängige Tätigkeitsvergütung und Haftungsprämie des persönlich haftenden Gesellschafters, die dessen Kapitalkonto II zuzuschreiben sind. Dieser erhöhte Verlust ist im Verhältnis der Kapitalkonten I zu verteilen. Das Gleiche gilt, wenn erst durch Tätigkeitsvergütung  und Haftungsprämie ein Verlust entsteht. Mit den Verlustanteilen sind  zunächst die Kapitalkonten II bis auf Null abzuschreiben. Der Rest ist auf den Verlustvortragskonten zu verbuchen. 

§ 14 Entnahmerechte, Gewinnverwendung 

(1) Entnahmen von den Privatkonten sind den Gesellschaftern freigestellt, solange die Konten dadurch nicht debitorisch werden bzw. sich ein debitorischer Saldo erhöht. 

(2) Der persönlich  haftende Gesellschafter ist berechtigt, am Anfang jeden Monats 5 000 
  zu  entnehmen. Die Kommanditisten sind berechtigt, jeden Monat 1 000 
 zu entnehmen. Alle drei Jahre ist von den Gesellschaftern über eine Anpassung der Entnahmerechte an die Entwicklung der Lebenshaltungskosten zu verhandeln. 

(3) Sämtliche Entnahmen werden auf den Kapitalkonten II gebucht. 

(4) Das Entnahmerecht erlischt ein Jahr nach Fälligkeit des Anspruchs. 

§ 15 Ausschließung  

(1) Gesellschafter, die in ihrer Person einen wichtigen Grund im Sinne des § 133 Abs. 2 HGB erfüllen, können durch  einstimmigen Beschluss aller übrigen Gesellschafter aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden. 

(2) Die Gesellschaft wird zwischen den übrigen Gesellschaftern fortgesetzt. Verbleibt nur ein Gesellschafter, ist er berechtigt, das Handelsgeschäft unter Übernahme aller Aktiva und Passiva fortzuführen. 

§ 16 Übertragung und Belastung der Beteiligung, Abtretung von Ansprüchen aus dem  

Gesellschaftsverhältnis 

(1) Eine Übertragung oder Belastung der Beteiligung ist nur mit Zustimmung aller Gesellschafter möglich. 

(2) Die Abtretung von Ansprüchen aus dem Gesellschaftsverhältnis ist ausgeschlossen. 

§ 17 Insolvenz eines Gesellschafters, Kündigung durch einen Privatgläubiger 

(1) Wird über das Vermögen eines Gesellschafters das Insolvenzverfahren eröffnet oder wird ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt, scheidet der Gesellschafter aus der Gesellschaft aus. 

(2) Die Gesellschaft  wird  zwischen den  verbleibenden Gesellschaftern fortgesetzt.  Verbleibt nur noch ein Gesellschafter, ist dieser berechtigt, das Unternehmen unter Übernahme aller Aktiva und Passiva fortzuführen. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend bei der Kündigung durch einen Privatgläubiger. 

§ 18 Erbfolge, Tod eines Gesellschafters 

(1) Beim Tod des persönlich haftenden Gesellschafters wird die Gesellschaft mit den Erben fortgesetzt. Machen diese von ihrem Recht nach den §§ 139 Abs. 1, 161 Abs. 2 HGB Gebrauch, so beschließen die Gesellschafter unverzüglich in einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung, in welcher Rechtsform die Gesellschaft fortgeführt wird. 

(2) Beim Tod eines Kommanditisten wird die Gesellschaft mit dessen Erben fortgesetzt.  

§ 19 Firmenfortführung bei Ausscheiden 

Jeder Gesellschafter, dessen Name in der Firma enthalten ist, ist damit einverstanden, dass die Firma bei  seinem Ausscheiden fortgeführt wird. 

§ 20 Abfindungsguthaben 

(1) Scheidet ein Gesellschafter durch ordentliche oder außerordentliche  Kündigung aus  der Gesellschaft aus, erhält er als Abfindungsguthaben den Buchwert seiner Beteiligung zuzüglich eines Aufschlages in Höhe von 20 %. Der Buchwert wird durch Saldierung sämtlicher Konten des Gesellschafters in der letzten Jahresschlussbilanz zuzüglich seines Anteils am gemeinsamen Rücklagenkonto ermittelt. 

(2) Absatz 1  gilt entsprechend,  wenn  ein Gesellschafter nach § 15 dieses Vertrages aus der Gesellschaft ausscheidet. 

(3) Wird ein Gesellschafter ausgeschlossen, so erhält er als Abfindungsguthaben den Buchwert seiner Beteiligung. 

(4) Die Beteiligung des ausscheidenden Gesellschafters an schwebenden Geschäften  ist ausgeschlossen. Er kann Befreiung von den Gesellschaftsschulden und Sicherheitsleistung erst dann verlangen, wenn er in Anspruch genommen wird. Das Abfindungsguthaben wird durch nachträgliche Feststellungen einer Außenprüfung nicht berührt. Etwa anfallende zusätzliche Steuern trägt die Gesellschaft. 

(5) Das Abfindungsguthaben ist in acht gleichen Jahresraten zu zahlen. Die erste Rate ist mit Ablauf des auf das Ausscheiden folgenden Jahres fällig. 

(6) Das Abfindungsguthaben ist wie ein Saldo auf dem Kapitalkonto II (§ 6 Abs. 5 dieses Vertrages) zu verzinsen. Die Zinsen werden am Ende des Jahres ausgezahlt. 

(7) Gerät die Gesellschaft mit  einer Rate  ganz oder teilweise länger als  sechs Monate in Verzug,  ist der Restbetrag sofort fällig. 

(8) Befindet sich die Gesellschaft in erheblichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten und ist sie deshalb nicht in der Lage, ihrer Verpflichtung nachzukommen, so ist sie einmalig  berechtigt,  eine Rate auszusetzen.  Absatz 6 bleibt unberührt. 

§ 21 Ehelicher Güterstand 

(1) Die Gesellschafter sind verpflichtet, mit ihrem Ehepartner im Güterstand der Gütertrennung zu leben. 

(2) Die Gründungsgesellschafter sind berechtigt, im Güterstand der Zugewinngemeinschaft zu leben, wenn sie mit ihrem Ehepartner vereinbaren, dass Wertsteigerungen der Beteiligung und Ansprüche aus dem Gesellschaftsverhältnis dem Anfangsvermögen zuzurechnen sind. 

(3) Ein Verstoß gegen die Absätze 1 und 2 stellt einen Grund zur Ausschließung dar. 

§ 22 Liquidation 

(1) Liquidator ist der persönlich haftende Gesellschafter. Jeder Kommanditist kann die Bestellung zum Liquidator verlangen. 

(2) Die Gesellschafter nehmen im Verhältnis der Kapitalkonten I am Liquidationserlös teil. 

§ 23 Formerfordernis 

Änderungen  dieses Vertrages bedürfen  zu  ihrer Wirksamkeit der Schriftform,  soweit nicht gesetzlich eine Beurkundung oder andere Form vorgeschrieben ist. 

§ 24 Salvatorische Klausel, Teilnichtigkeit 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. Die betreffende Bestimmung ist durch eine wirksame zu ersetzen, die dem angestrebten wirtschaftlichen Zweck möglichst nahe kommt. 

Ort, Datum  Unterschriften 

